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Daten verschieben die Machtverhältnisse in der Wirtschaft dramatisch. 
Die Digitalisierung bietet aber auch Chancen: die Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder, Kostensenkungen und personalisierte Angebote. Die 
Geschwindigkeit der technischen Entwicklung zwingt das Rechtssystem 
zu einem Ritt auf der Rasierklinge. Regulierung oder Vertrauen in die 
Selbstordnung der Märkte? Die Arbeit zeigt Risiken und Chancen beider 
Seiten auf und stellt die Stärken und Schwächen im europäischen und 
nationalen Recht dar. Anhand aktuellster Fallbeispiele dringt das Buch in 
neue Rechtsgebiete vor und regt zum Denken an: Wie soll die Industrie 
4.0 gestaltet werden?
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Gesamtergebnis

Ziel der Arbeit war es, zu untersuchen, ob und welche Lösungsansätze
es für die auftretenden Interessenkonflikte infolge Datenmacht gibt. Da-
ten, eine Sonderform von Information, können dabei ebenso zugewie-
sen werden, wie dies auch für andere Gegenstände, körperlicher oder
unkörperlicher Natur, der Fall ist. Dabei liegen in der großen Menge
generierter Daten erhebliche wirtschaftliche Potenziale, die einen Infor-
mationsvorsprung gewähren und zu wirtschaftlicher Macht durch über-
legenes Wissen führen. Datenmacht kann sich sowohl aus Daten mit
und ohne Personenbezug ergeben, obgleich Daten mit Personenbezug
bislang stärker reguliert wurden. Als mögliche Gründe, weshalb sich Da-
tenmärkte und Geschäftsmodelle, die auf Daten basieren, nur zögerlich
und oftmals nur unter Beteiligung von Unternehmen entwickeln, die
auch an der Datenproduktion beteiligt waren, lassen sich zum einen
die Befürchtung von Rechtsunsicherheit und zum anderen die fehlende
Bereitschaft, Einnahmequellen mit anderen teilen zu wollen, ausmachen.
Dabei konnte bewiesen werden, dass fehlende Rechtssicherheit kein Ar-
gument sein kann, um Daten nicht mit Dritten teilen zu wollen. Im
Gegenteil, mit dem Inkrafttreten des Geschäftsgeheimnisgesetzes besteht
die Möglichkeit sich sogar mithilfe eines absolut wirkenden Ausschließ-
lichkeitsrechts gegen den Zugriff Dritter zu verteidigen. Einzig die fak-
tische Weigerung mit anderen kooperieren zu wollen ist geeignet, die
Marktentwicklung zu behindern und das Entstehen von Datenmacht zu
fördern. Grund für die fehlende Kooperationsbereitschaft ist die Angst,
neue Trends und Geschäftsfelder zu verpassen, was zu einer generellen
Weigerung der Veröffentlichung führt. Um dem entgegenzuwirken bietet
sich auch nicht die Schaffung weiterer Ausschließlichkeitsrechte an, weil
dies nur zu neuen lock-in-Effekten führt. Die Lösung kann nur in der Auf-
lösung von Datenmacht liegen. Zugangsgewährung zu Daten in fremden
Herrschaftsbereichen ist dabei kein Novum; vielmehr gibt es bereits eine
Vielzahl verschiedener Zugangsansprüche, die jedoch weit überwiegend
nicht dazu dienen, den Unwillen, Daten mit Dritten teilen zu wollen,
zu beseitigen, sondern vor allem dazu geschaffen wurden, die Rechte
von Verbrauchenden zu schützen. Aus diesem Grund war der Blick auf
kartellrechtliche Möglichkeiten zu richten. Auf europäischer Ebene ist
die wettbewerbsrechtliche Eingriffsmöglichkeit zwingend mit der vorher-
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gehenden Feststellung von absoluter Marktmacht verbunden. Im Übrigen
ist die Eingriffsmöglichkeit als Generalklausel in Art. 102 AEUV ausgestal-
tet. Dabei handelt es sich um ein Mittel, das von der Rechtsfolgenseite her
dazu geeignet ist, Zugang zu Daten zu gewähren. Diese Generalklausel des
Verbots des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung hat durch
die Rechtsprechung eine Vielzahl von Gesichtern bekommen, wovon der
dem US-amerikanischen anti-trust-law entstammende Begründungsansatz
der essential-facilities-doctrine der vielversprechendste ist. Dabei handelt es
sich um einen Ausnahmetatbestand von dem Grundsatz, mit seinem Ei-
gentum nach Belieben verfahren zu dürfen – aus verfassungsrechtlicher
Sicht ist dies ein Ausdruck der Sozialbindung des Eigentumsrechts. Diese
Freiheit findet dort ihre Grenze, wo sie dazu benutzt wird, unzulässige
Monopole zu bilden, die nicht auf einer überlegenen Leistung, sondern
auf der Ausnutzung von Hebelwirkungen beruhen. Differenzierter und
feingliedriger ausgestaltet ist das nationale Wettbewerbsrecht, das einen
Zugang zu unter fremder Kontrolle stehender Datenbestände deutlich
früher zulässt. Das hängt wesentlich damit zusammen, dass auf nationa-
ler Ebene der Tatbestand der „relativen Marktmacht“ eingeführt wurde.
Mit den §§ 19 ff. GWB stehen mehrere Tatbestände zur Verfügung, um
Datenmacht aufzubrechen und neu zu verteilen. Unbenommen der Vor-
teile, birgt dieser weitreichende Ansatz jedoch auch Risiken mit sich.
Zum einen ist die Rechtszersplitterung im Verhältnis zum europäischen
Recht offensichtlich und kann unter Umständen zu einem Nachteil des
Rechtsstandorts Deutschland führen. Andererseits besteht auch die Gefahr
der Überregulierung, insbesondere weil es bislang eine ausgeprägte Kasuis-
tik auf der Rechtsfolgeseite nicht gibt. Hier ist, unter Anerkennung der
gesetzlichen Wertentscheidung für eine Förderung der Datenproduktion
durch die Gewährung von Ausschließlichkeitsrechten, eine regulatorisch
maßvolle Zurückhaltung von Eingriffen zu erhoffen. Jedenfalls muss der
primäre Fokus der Rechtsentwicklung zunächst auf die Harmonisierung
mit anderen Rechtsgebieten, insbesondere dem Datenschutzrecht, gelegt
werden. Des Weiteren läuft die anerkennenswerte Bemühung des Gesetzes
zum Aufbruch von Datenmacht ins Leere, wenn die praktische Ausgestal-
tung von Interoperabilitätsbemühungen auf der Strecke bleibt. Gleiches
gilt für die konkrete Ausgestaltung des Datenzugriffes und der Art und
Weise der Datenbereitstellung. Hier ist es geboten, einen Live-Daten Zu-
griff zuzusprechen, um die davon ausgehenden positiven Effekte nicht zu
verwischen. Im Zuge der Untersuchung wurde aber auch deutlich, dass
trotz dieses Ansatzes das Wettbewerbsrecht nur in besonders gelagerten
Ausnahmefällen ein gangbarer Weg ist, um Zugang zu fremden Daten zu
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erhalten. Insbesondere stehen einem Zugangsgesuch auch Verhinderungs-
möglichkeiten im Weg, denn eine Zugang kann nicht verlangt werden,
wenn die Datensammlung mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand
selbst erreicht werden könnte; die Abwälzung des Investitionsrisikos war
und ist nicht im Sinne der Gesetzgebung. Das Entstehen und Sich-Festigen
von Datenmacht ist vielmehr bewusst in Kauf genommen worden und
Ausdruck verschiedener Schutzmechanismen. Eine rein rechtspolitisch
motivierte Änderung des Sinn und Zweckes dieser Gesetze verbietet sich
daher. Zeigt sich in der Zukunft, dass der wettbewerbsrechtliche Zugangs-
anspruch zur Lösung auftretender Herausforderungen nicht ausreichend
ist, kann nur die Schaffung sektorspezifischer Zugangsansprüche in Frage
kommen.
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